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8 12 SchUG Freigegenstande,
unverbindliche Ubungen und

Forderunterricht

SchUG - Schulunterrichtsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

1. (1)Die Schiiler kénnen sich zur Teilnahme an Freigegenstanden und unverbindlichen Ubungen anmelden. Die
Anmeldung hat (ausgenommen an Berufsschulen) anlasslich der Aufnahme in die Schule oder innerhalb einer
vom Schulleiter zu Beginn des 2. Semesters der vorangehenden Schulstufe vorzusehenden Frist von mindestens
drei Tagen und langstens einer Woche zu erfolgen und gilt nur fir das nachstfolgende Unterrichtsjahr; nach
dieser Frist ist eine Anmeldung zulassig, wenn sie keine Teilung der Unterrichtsveranstaltung zur Folge hat.

2. (2)Ist eine Schulerin oder ein Schuler zur Teilnahme an einem Freigegenstand anstelle eines Pflichtgegenstandes
gemal § 8 lit. h des Schulorganisationsgesetzes oder 8 7 Z 6 des Land- und forstwirtschaftlichen
Bundesschulgesetzes angemeldet, sind auf den Freigegenstand die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes tber
die Pflichtgegenstande anzuwenden.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBI. | Nr. 20/2006)

3. (4)Wenn ein Schuler in einem Freigegenstand im Jahreszeugnis nicht oder mit Nichtgenlgend beurteilt wird, kann
er sich im darauffolgenden Unterrichtsjahr in diesem Freigegenstand nur zur Wiederholung desselben anmelden.

4. (5)Fur den Freigegenstand Religion an Berufsschulen ist Abs. 4 nicht anzuwenden.

5. (6)Schulerinnen und Schuler an Volksschulen, Mittelschulen, Polytechnischen Schulen und Berufsschulen sind
verpflichtet, den Férderunterricht zu besuchen, sofern der Bedarf an einer Férderung durch die Klassenlehrerin
oder den Klassenlehrer oder die den betreffenden Pflichtgegenstand unterrichtende Lehrerin oder den den
betreffenden Pflichtgegenstand unterrichtenden Lehrer festgestellt wird.

6. (6a)Fur Schulerinnen und Schuler, die am ersten Tag des zweiten Semesters eine Deutschforderklasse besuchen
oder die im Laufe des Sommersemesters als auBerordentliche Schilerinnen bzw. Schiiler gemaR 8 4 Abs. 2 lit. a in
Verbindung mit Abs. 2a Z 3 aufgenommen werden, ausgenommen an Berufsschulen, besteht abweichend von
Abs. 6 jedenfalls eine Verpflichtung zur Teilnahme am Foérderunterricht gemaR 8 8 lit. g sublit. dd des
Schulorganisationsgesetzes (Sommerschule) mit Sprachférderung in Deutsch.

7. (7)Soweit nicht eine Verpflichtung zur Teilnahme am Foérderunterricht gemaR Abs. 6 besteht, kénnen sich Schuler
zur Teilnahme am Forderunterricht anmelden. Die Anmeldung gilt nur fur den betreffenden Kurs des
Forderunterrichtes oder - sofern ein Kurs lehrplanmaf3ig nicht vorgesehen ist - fir die fir den betreffenden
Schuler vorgesehene Dauer des Férderunterrichtes.

8. (8)Bei Wegfall der Forderungsbedurftigkeit kann sich der Schiler von der weiteren Teilnahme am
Forderunterricht abmelden. Sofern nach Feststellung des Lehrers die Férderungsbedurftigkeit noch besteht,
bedarf die Abmeldung der Zustimmung des Schulleiters.

9. (8a)Die Abs. 1 bis 8 finden auch auf nicht schulpflichtige Schilerinnen und Schiler, die wegen mangelnder
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Kenntnis der Unterrichtssprache als auBerordentliche Schiulerinnen oder Schuler aufgenommen wurden,
Anwendung.

10. (9)Der Schulleiter oder die Schulleiterin kann das AusmaR flr die Teilnahme eines Schilers oder einer Schulerin
am Forderunterricht beschranken; hiebei ist auf die Anforderungen des Lehrplanes im Verhaltnis zur
Belastbarkeit des Schulers oder der Schilerin und auf dessen oder deren Forderungsbedurftigkeit Bedacht zu
nehmen.

11. (10)Die Anmeldung zur Teilnahme am Férderunterricht gemaf3§ 8 lit. g sublit. dd des Schulorganisationsgesetzes
(Sommerschule) kann an jener Schule, an welcher das Kind oder die oder der Jugendliche Schulerin bzw. Schuler
ist, oder an jener, die im folgenden Schuljahr besucht werden soll, erfolgen. Schilerinnen und Schiilern ist die
erforderliche Zeit fur die allféllige Ablegung von Wiederholungsprifungen zu gewahren. Wenn flr Schilerinnen
und Schuler eine Verpflichtung zur Teilnahme gemafR Abs. 6a besteht, hat die Anmeldung durch die Schulleitung
amtswegig zu erfolgen und sind die Erziehungsberechtigten dartiber zu informieren.

12. (11)Der Férderunterricht gemaR § 8 lit. g sublit. dd des Schulorganisationsgesetzes (Sommerschule) hat Unterricht
in den Pflichtgegenstanden und im Fall des Abs. 6a jedenfalls Sprachférderung in Deutsch zu umfassen und kann
durch Bewegungseinheiten und fachertbergreifende Einheiten erganzt werden. Unterricht, Bewegungseinheiten
und facherlUbergreifende Einheiten kdnnen von Lehrpersonen oder Lehramtsstudierenden unter Betreuung
durch die Schulleitung oder die mit der Leitung der Sommerschule betrauten Lehrperson durchgefihrt werden.

13. (12)Schilerinnen und Schler, die nicht zur Teilnahme gemafR§ 8 lit. g sublit. dd des Schulorganisationsgesetzes
(Sommerschule) angemeldet sind, sind auf Einladung der Schulleitung oder der mit der Leitung der
Sommerschule betrauten Lehrperson zur Teilnahme berechtigt, wenn sie teilnehmende Schilerinnen und
Schuler beim Lernprozess unterstitzen (Buddy-Schulerinnen und -Schdler). Sie sind auf die Anzahl der
Schulerinnen und Schuler fur die Eréffnung und Bildung von Gruppen nicht anzurechnen. Diesen Schiilerinnen
und Schilern ist durch die Schulleitung eine ,Buddy-Bestatigung” auszustellen.

In Kraft seit 19.02.2026 bis 30.09.2026

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/8
file:///

	§ 12 SchUG Freigegenstände, unverbindliche Übungen und Förderunterricht
	SchUG - Schulunterrichtsgesetz


